ALLGEMEINE AUFZEICHNUNGEN

gemäß § 2 der Abfallnachweisverordnung 2003, BGBl II Nr 618/2003
Blatt Nr      
Datum
Art des Abfalls (Altöl)
Schlüsselnummer

nach ÖNORM S 2100
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*)
Nachzuweisen sind der den Anfall erzeugende Produktions- oder Manipulationsprozess und der Abfall(Altöl)besitzer, von dem der Abfall allenfalls übernommen worden ist und

**)
die Art der vorgenommenen Behandlung oder der Abfallsammler oder Abfallbehandler, dem der Abfall übergeben wurde. 
